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Sensible, rote und gelbe Gebiete mit Nutzungseinschränkungen bei der 
Pflanzenproduktion und dem Schutz der Kulturpflanzen in Deutschland

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Ausweisung von sogenannten Roten Gebieten ist in fast allen Bundeslän-
dern heftig umstritten und mit vielen Normenkontrollklagen behaftet, da die 
Bewertungskriterien für den Ausweisungsprozess wohlmöglich nicht transpa-
rent und nachvollziehbar den Interessenten zur Verfügung gestellt bzw. ver-
öffentlicht wurden (https://www.landundforst.de/niedersachsen/rote-gebiete-tr
effen-emsland-besonders-landwirte-wollen-klagen-569740).

In einigen Bundesländern hat es im Jahr 2023 noch eine erhebliche Auswei-
tung der Roten Gebiete gegeben, ohne dass es ein wissenschaftlich begründba-
res Abgrenzungsverfahren gegeben hat (https://www.landundforst.de/niedersa
chsen/rote-gebiete-treffen-emsland-besonders-landwirte-wollen-klagen-56
9740).

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat dazu 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz (BMUV) aufgefordert, für mehr Transparenz bei den Mes-
stellen zu sorgen https://www.agrarheute.com/pflanze/rote-gebiete-13-fragen-
antworten-560843.

Neben den Sonderkulturen würde nach Medienberichten durch ein Pflanzen-
schutzmittelverbot nach der Sustainable Use Regulation (SUR, vgl. dazu 
https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-pflanzenschutzmittel-sur/FA
QList.html) bzw. dem EU-Verbot für Pflanzenschutzmittel und seinem Verord-
nungsentwurf in vielen Landkreisen in Deutschland auch der Anbau von 
wichtigen Ackerbaukulturen nicht mehr möglich sein, weil der Ertrag stark 
leide und damit die Versorgungssicherheit drastisch reduziert würde (https://w
ww.agrarheute.com/pflanze/getreide/plan-pflanzenschutzverbot-schutzgebiete
n-sagen-betroffene-596860).

Nach Aussagen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
und seines Bundesministers ist das Abkommen von hoher politischer Bedeu-
tung für eine zukunftsfeste Landwirtschaft (https://www.bmel.de/SharedDocs/
Meldungen/DE/Presse/2023/230623-agrarrat.html).
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Gleichzeitig werden mit dieser SUR die bisherigen freiwilligen Vereinbarun-
gen zum Biodiversitätsstärkungsgesetz unterlaufen, welches einen Vertrauens-
bruch gegenüber den Beteiligten darstellt (https://www.agrarheute.com/pflanz
e/getreide/plan-pflanzenschutzverbot-schutzgebieten-sagen-betroffene-59
6860).

 1. Wie werden sensible Gebiete im Rahmen des EU-SUR-Abkommens von 
der Bundesregierung definiert?

 2. Sind die „Roten“ und „Gelben“ Gebiete nach Kenntnis der Bundesregie-
rung sensible Gebiete nach der SUR-Definition?

 3. Sind Natura-2000-Gebiete nach Auffassung der Bundesregierung sensib-
le Gebiete?

 4. Sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Vogelschutzgebiete sensible 
Gebiete?

 5. Sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Landschaftsschutzgebiete 
per Definition sensible Gebiete?

 6. Sind nach Kenntnis der Bundesregierung Wasserschutzgebiete sensible 
Gebiete, in denen das Totalverbot der Pflanzenschutzmittelanwendung in 
Betracht gezogen werden soll?

 7. Wenn Wasserschutzgebiete sensible Gebiete sind, wie soll die Entschädi-
gung für die faktischen Produktionsverbote in diesen Gebieten ausgestal-
tet werden?

 8. Wie definiert die Bundesregierung sensible Gebiete und empfindliche 
Gebiete im Rahmen des EU-Verordnungsentwurfes zum SUR?

 9. Wie viel Prozent des Ökolandbaues sind nach Kenntnis der Bundesregie-
rung vom SUR-Verordnungsentwurf betroffen?

10. Welche Biopflanzenschutzmittel würden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung auch in sensiblen Gebieten erlaubt werden?

11. Wie viel Prozent der Obst- Gemüse- und Weinbauflächen sind nach 
Kenntnis der Bundesregierung vom SUR-Verordnungsentwurf betroffen?

12. Welche Landkreise sind nach Kenntnis der Bundesregierung zu wie viel 
Prozent von der Gebietskulisse im Rahmen des jetzigen Verordnungsent-
wurfes betroffen (bitte jeden Landkreis in Deutschland einzeln aufführen 
und die betroffenen ha in Prozent angeben)?

13. Wieso verhandelt die Bundesregierung mit Nachbesserungen am Verord-
nungsentwurf zum SUR, aber man kennt nach Auffassung der Fragestel-
ler nicht die Flächenkulisse der Betroffenen, denen damit deutliche Pro-
duktionserschwernisse in Deutschland auferlegt werden sollen (https://ef
ra.bundestag.btg/eFragerecht/mdb/antwort/download/23-10-0135)?

Die Fragen 1 bis 13 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Die EU-Kommission hat im Juni 2022 ihren Verordnungsvorschlag zur nach-
haltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln mit einer Folgenabschätzung 
vorgelegt. Der Verordnungsentwurf wird auf EU-Ebene intensiv beraten.
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Im Fokus stehen dabei insbesondere die empfindlichen Gebiete sowie die für 
diese Gebiete vorgesehenen Einschränkungen der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln. Welche Gebiete als sensible Gebiete definiert werden und in 
welchem Umfang Beschränkungen für Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
in diesen Gebieten gelten sollen, ist Bestandteil der Verhandlungen. Die Bun-
desregierung setzt sich in diesem Zusammenhang für Nachbesserungen am 
Verordnungsentwurf ein, u. a. bei Sonderkulturen wie Wein- und Obstbau so-
wie der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die im Ökolandbau zugelassen 
sind, und solchen mit geringem Risiko („low risk-PSM“).
Änderungen am Verordnungsvorschlag der EU-Kommission sind zu erwarten. 
Daher können die in Deutschland von den vorgesehenen Vorgaben umfassten 
Gebiete zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht konkret bestimmt werden.
Grundsätzlich sieht der Verordnungsvorschlag der EU-Kommission vor, dass 
die Regelungen unabhängig von der Bewirtschaftungsweise für alle Anwender 
von Pflanzenschutzmitteln gelten.
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